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Befreiungsgesuch für Feuerwehrdienstersatzabgabe

Allgemeine Angaben
	     


Name, Vorname:		
	     


Strasse/Nr.:		
	     


PLZ/Ort:		
	     

	     

	     

	     

	     

	     


Beruf:		
Arbeitgeber:		
Zivilstand:		
Geburtsdatum:		
Tel. Privat:		
E-Mail:		
Allfällige Vertreteradresse: 
(Vollmacht beilegen)


Art. 3 Abs. 1 Verordnung Ersatzabgabe Feuerwehr (bitte zutreffendes ankreuzen)
Von der Bezahlung der Ersatzabgabe sind befreit, wenn und solange ihr steuerbares Einkommen weniger als 100‘000 Franken und ihr steuerbares Vermögen weniger als 1 Mio Franken beträgt, Basis bildet die zum Zeitpunkt der Bemessung letzte definitive Steuerveranlagung)
☐  a) auf Gesuch hin Personen, die amtliche Funktionen ausüben, die mit der aktiven Feuerwehrdienstpflicht nicht vereinbar sind,
☐  b) auf Gesuch hin Personen, deren körperliche oder geistige Behinderung sie bei der Leistung aktiven Feuerwehrdienstes wesentlich beeinträchtigt
☐  c) Personen, die eine ganze Invalidenrente beziehen
☐  d) auf Gesuch hin Personen, die im eigenen Haushalt lebende Kinder bis zur Beendigung der Volksschulpflicht oder Pflegebedürftige allein oder hauptverantwortlich zu betreuen haben.
☐ andere:

Begründung:
     














Beiliegende Belege (z.B. IV-Entscheid, Arbeitsvertrag usw.):
     






Entscheid der Gemeinde:
(Dieser Abschnitt ist vom Gesuchsteller nicht auszufüllen, bitte leer lassen)

☐ Genehmigung für das Jahr:      
☐ Ablehnung

Bemerkungen / Grund:                                                                    

Ort und Datum:      	Unterschrift:      				

Sie können innert 30 Tagen ab Erhalt schriftlich eine anfechtbare Verfügung verlangen.


Original an:	Steuerbüro Urtenen-Schönbühl
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PRASIDIALABTEILUNG Gemeindeverwaltung Telefon 031.850 60 60
Zentrumsplatz 8, Postfach Telefax 031.850 60 65
CH-3322 Urtenen-Schénbuhl www. urtenen-schoenbuehl.ch




